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Sehr geehrte Kunden und Reisende, 
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirk-
sam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen - nachstehend 
„Reisender“ genannt – und dem in der konkreten Reise-
ausschreibung genannten Reiseveranstalter - nachste-
hend „RV“ genannt – zu Stande kommenden Pauschal-
reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vor- 
schriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsge-
setz zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher 
diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig 
durch! Für einzelne Angebote können abweichende Rei-
se-, Geschäfts- und Beförderungsbedingungen gelten. 
Soweit solche wirksam vereinbart sind, gelten nur diese 
und nicht die nachfolgenden Bestimmungen.
1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtun-
gen des Kunden
1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots von RV und der Buchung des 
Kunden sind die Reiseausschreibung und die ergänzen-
den Informationen von RV für die jeweilige Reise, soweit 
diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b) Reisemittler und Buchungsstellen, sind von RV nicht 
bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte 
zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den verein-
barten Inhalt des Pauschalreisevertrages abändern, über 
die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von RV zu-
gesagten Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch 
dazu stehen.
c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnis-
sen, die nicht von RV herausgegeben werden, sind für RV 
und die Leistungspflicht von RV nicht verbindlich, soweit 
sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kun-
den zum Inhalt der Leistungspflicht von RV gemacht 
wurden.
d) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von RV vom 
Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von 
RV vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, soweit RV bezüglich des neu-
en Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und 
der Kunde RV die Annahme durch ausdrückliche Erklä-
rung oder Anzahlung erklärt.
e) Die von RV gegebenen vorvertraglichen Informatio-
nen über wesentliche Eigenschaften der Reiseleistun-
gen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die 
Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und 
die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 
bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil 
des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den 
Parteien ausdrücklich vereinbart ist.
f) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtun-
gen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, 
wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklä-
rung übernommen hat.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schrift-
lich, per E-Mail, per SMS oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Kunde RV den Abschluss 
des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die Bu-
chung ist der Kunde 7 Tage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestäti-
gung (Annahmeerklärung) durch RV zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird RV dem Kunden 
eine der den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt ent-
sprechenden Reisebestätigung auf einem dauerhaften 
Datenträger (welcher es dem Kunden ermöglicht, die 
Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu spei-
chern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum 
zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), übermit-
teln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine Reise-
bestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 
2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger 

körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außer-
halb von Geschäftsräumen erfolgte.
1.3. RV weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vor-
schriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) 
bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, 
die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Tele-
kopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nach-
richten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Online-
dienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht 
besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht 
gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4). Ein Wider-
rufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reise-
leistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossen worden ist, es sei denn, die 
mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertrags-
schluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
2. Bezahlung
2.1. RV und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den 
Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern 
oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsi-
cherungsvertrag besteht und dem Kunden der Siche-
rungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kunden-
geldabsicherers in klarer, verständlicher und 
hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Ver-
tragsabschluss wird gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 15 % des 
Reisepreises zur Zahlung fällig, sofern nichts Abwei-
chendes vereinbart wurde. Die Restzahlung wird 4 Wo-
chen vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein 
übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 
6 genannten Grund abgesagt werden kann. 
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Rest-
zahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungs-
fälligkeiten, obwohl RV zur ordnungsgemäßen Erbrin-
gung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage 
ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat 
und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehal-
tungsrecht des Kunden besteht, so ist RV berechtigt, 
nach Mahnung mit Fristsetzung vom Pauschalreisever-
trag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskos-
ten gemäß Ziffer 4 zu belasten.
3.  Änderungen von Vertragsinhalten vor  
Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Rei-
seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschal-
reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden und von RV nicht wider Treu und Glauben her- 
beigeführt wurden, sind RV vor Reisebeginn gestattet, 
soweit die Abweichungen unerheblich sind und den Ge-
samtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2. RV ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsände-
rungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch 
durch E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständ-
lich und in hervorgehobener Weise zu informieren.
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentli-
chen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abwei-
chung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt 
des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde 
berechtigt, innerhalb einer von RV gleichzeitig mit Mit-
teilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist ent-
weder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der 
Kunde nicht innerhalb der von RV gesetzten Frist aus-
drücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschal-
reisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-
berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind. Hatte RV für die Durchführung der geän-
derten Reise bzw. einer eventuell angebotenen Ersatz-

reise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen 
Preis geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbe-
trag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.
4. Rücktritt durch den Kunden vor  
Reisebeginn/Stornokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegen-
über RV unter der vorstehend/nachfolgend angegebe-
nen Anschrift zu erklären, falls die Reise über einen 
Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch 
diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so verliert RV den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann RV eine angemessene Ent-
schädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von 
ihm zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in 
dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außerge-
wöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung 
der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an 
den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Um-
stände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn 
sie nicht der Kontrolle von RV unterliegen, und sich ihre 
Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn 
alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.
4.3. RV hat die nachfolgenden Entschädigungspauscha-
len unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der 
Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter 
Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwen-
dungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die Ent-
schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stor-
nostaffel berechnet:

Flug-, Bahn-, Busreisen, Landarrangements
bis 31 Tage vor Reisebeginn  15 %
ab 30. - 21. Tag vor Reisebeginn  25 % 
ab 20. - 11. Tag vor Reisebeginn  40 %
ab 10. Tag vor Reisebeginn  75 %
am Abreisetag/bei Nichtantritt max.  90 %

Mietwagen, Camper und Wohnmobile
bis 31 Tage vor Reisebeginn  10 %
ab 30. - 11. Tag vor Reisebeginn   25 %
ab 10. - 1 Tag vor Reisebeginn   50 %
am Abreisetag/bei Nichtantritt   90 %
des Reisepreises

Für Schiffsreisen gelten, soweit wirksam vereinbart, ge-
sonderte Stornobedingungen, die in den jeweiligen Ka-
talogen in der Regel direkt beim Produkt aufgeführt sind 
oder über die der Kunde vor der Buchung informiert 
wird.
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen,  
RV nachzuweisen, dass RV überhaupt kein oder ein we-
sentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von  
RV geforderte Entschädigungspauschale.
4.5. Eine Entschädigungspauschale gem. Ziffer 4.3 gilt 
als nicht festgelegt und vereinbart, soweit RV nachweist, 
dass RV wesentlich höhere Aufwendungen entstanden 
sind als der kalkulierte Betrag der Pauschale, die im Falle 
einer Vereinbarung zur Anwendung gekommen wäre. In 
diesem Fall ist RV verpflichtet, die geforderte Entschädi-
gung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendun-
gen und des Erwerbs einer etwaigen, anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern 
und zu begründen.
4.6. Ist RV infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung 
des Reisepreises verpflichtet, bleibt § 651h Abs. 5 BGB 
unberührt.
4.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651  
e BGB von RV durch Mitteilung auf einem dauerhaften 
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Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter  
in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisever-
trag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen 
unberührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall  
rechtzeitig, wenn Sie RV 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
4.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückfüh-
rungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend 
empfohlen.
5. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren 
vertragsgemäßer Erbringung RV bereit und in der Lage 
war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden 
zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige 
Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn 
nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kosten-
freien Rücktritt oder zur Kündigung des Reisevertrages 
berechtigt hätten. RV wird sich um Erstattung der er-
sparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemü-
hen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt.
6. Rücktritt wegen Nichterreichens der  
Mindestteilnehmerzahl
6.1. RV kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmer-
zahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeit-
punkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von RV beim 
Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unter-
richtung angegeben sein.
b) RV hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste 
Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben.
c) RV ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage 
der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass 
die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmer-
zahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von RV später als 4 Wochen vor Reisebe-
ginn ist unzulässig.
6.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück, Ziffer 4.6 gilt entsprechend.
7. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. RV kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet ei-
ner Abmahnung von RV nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die so-
fortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies 
gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursäch-
lich auf einer Verletzung von Informationspflichten von 
RV beruht.
7.2. Kündigt RV, so behält RV den Anspruch auf den Reise-
preis; RV muss sich jedoch den Wert der ersparten Auf-
wendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die RV aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
8.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat RV oder seinen Reisevermittler, über den 
er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn 
er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, 
Hotelgutschein) nicht innerhalb der von RV mitgeteilten 
Frist erhält.
8.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, 
so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit RV infolge einer schuldhaften Unterlassung 
der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann 
der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m 
BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB 
geltend machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige un-
verzüglich dem Vertreter von RV vor Ort zur Kenntnis zu 
geben. Ist ein Vertreter von RV vor Ort nicht vorhanden 
und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemän-
gel an RV unter der mitgeteilten Kontaktstelle von RV zur 
Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters 
von RV bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reise-
bestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die 
Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er 
die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.
d) Der Vertreter von RV ist beauftragt, für Abhilfe zu sor-
gen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, 
Ansprüche anzuerkennen.

8.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag we-
gen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB be-
zeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB 
kündigen, hat er RV zuvor eine angemessene Frist zur 
Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn 
die Abhilfe von RV verweigert wird oder wenn die sofor-
tige Abhilfe notwendig ist.
8.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei 
Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfever-
langen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäck-
verlust, -beschädigung und -verspätung im Zusammen-
hang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen 
Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mit-
tels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Flugge-
sellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und RV 
können die Erstattungen aufgrund internationaler Über-
einkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht 
ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Ge-
päckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung in-
nerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten.
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich RV, seinem 
Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisever-
mittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht 
davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft ge-
mäß Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu 
erstatten.
9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von RV für Schäden, die 
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbei-
geführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt. Möglicherweise darüberhinausgehende An-
sprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. 
dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbe-
schränkung unberührt.
9.2. RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. ver-
mittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesu-
che, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reise-
ausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und 
unter Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig ge-
kennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkenn-
bar nicht Bestandteil der Pauschalreise von RV sind und 
getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w 
und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
9.3. RV haftet jedoch, wenn und soweit für einen Scha-
den des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklä-
rungs- oder Organisationspflichten von RV ursächlich 
geworden ist.
10. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat 
der Kunde/Reisende gegenüber RV geltend zu machen. 
Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermitt-
ler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reise-
vermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Text-
form wird empfohlen.
11. Informationspflichten über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens
11.1. RV informiert den Kunden bei Buchung entspre-
chend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-
gästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtun-
ternehmens vor oder spätestens bei der Buchung über 
die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) be-
züglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu 
erbringenden Flugbeförderungsleistungen.
11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist RV verpflich-
tet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Flugge-
sellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug 
durchführen wird bzw. werden. Sobald RV weiß, welche 
Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird RV den Kun-
den informieren.
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Flugge-
sellschaft genannte Fluggesellschaft, wird RV den Kun-
den unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen 
Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.
11.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
„Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des 

Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.),  
ist auf den Internet-Seiten von RV oder direkt über  
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban/index_de.htm abrufbar und in den Geschäftsräu-
men von RV einzusehen.
12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
12.1. RV wird den Kunden/Reisenden über allgemeine 
Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeili-
che Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich 
der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenen-
falls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über 
deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.
12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedoku-
mente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Ein-
halten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die 
aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, 
z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten 
des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn RV nicht, 
unzureichend oder falsch informiert hat.
12.3. RV haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplo-
matische Vertretung, wenn der Kunde RV mit der Besor-
gung beauftragt hat, es sei denn, dass RV eigene Pflich-
ten schuldhaft verletzt hat.
13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit 
Pandemien (insbesondere dem Corona-Virus)
13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten 
Reiseleistungen durch die jeweiligen Leistungserbringer 
stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum je-
weiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorga-
ben und Auflagen erbracht werden.
13.2. Der Reisende erklärt sich einverstanden, angemes-
sene Nutzungsregelungen oder -beschränkungen der 
Leistungserbringer bei der Inanspruchnahme von Reise-
leistungen zu beachten und im Falle von auftretenden 
typischen Krankheitssymptomen die Reiseleitung und 
den Leistungsträger unverzüglich zu verständigen. 
14. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl-  
und Gerichtsstandsvereinbarung
14.1. RV weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbrau-
cherstreitbeilegung darauf hin, dass RV nicht an einer 
freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. So-
fern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung 
dieser Reisebedingungen für RV verpflichtend würde, 
informiert RV die Verbraucher hierüber in geeigneter 
Form. RV weist für alle Reiseverträge, die im elektroni-
schen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die euro-
päische Online-Streitbeilegungs-Plattform https://ec.
europa.eu/consumers/odr/ hin.
14.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und 
RV die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts 
vereinbart. Solche Kunden/Reisende können RV aus-
schließlich am Sitz von RV verklagen.
14.3. Für Klagen von RV gegen Kunden, bzw. Vertrags-
partner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juris-
tische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand der Sitz von RV vereinbart.
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Kundengeldabsicherung 
Der gesetzlichen Pflicht für Pauschalreiseveranstalter zur 
Kundengeldabsicherung folgt Karawane Reisen durch 
Übergabe eines Sicherungsscheins der tourVERS Touristik-
Versicherungs-Service GmbH (www.tourvers.de).   



Formblatt
zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des BGB

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher 
können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Der Reiseveranstalter Karawane Reisen GmbH & Co. KG (nachfolgend 
Reiseveranstalter genannt) trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Der Reiseveranstalter verfügt 
über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur 
Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Die wichtigsten Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302:
n    Die Reisenden erhalten vom Reiseveranstalter alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags 

(Artikel 250 § 3 EGBGB).
n    Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
n    Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Rei-

sebüro in Verbindung setzen können.
n    Die Reisenden können die Pauschalreise innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten auf eine andere Person 

übertragen.
n    Der Reiseveranstalter verzichtet auf eine Preiserhöhung. Andernfalls würde beim Recht der Preiserhöhung durch den Reiseveranstalter dem Reisen-

den das Recht auf Prüfung der Preissenkung zustehen.
n    Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn 

einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer  die Pauschalrei-
se vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

n    Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beein-
trächtigen.

n    Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten.

n    Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem 
Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

n    Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht 
werden.

n    Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
n    Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die 

Insolvenz nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Der Reiseveranstalter hat eine Insolvenzabsicherung mit der tourVers Touristik-Versicherungs-Service GmbH (Borsteler Chaus-
see 51, 22453 Hamburg, Tel 040 2442880, E-Mail service@tourvers.de) abgeschlossen.

Die Richtlinie (EU) 2015/2302, in Form des nationalen Rechts, können Sie über die Internetseite aufrufen: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.

Informationspflichten gemäß Artikel 250 § 3 EGBGB:
Mit unserer Reiseausschreibung, unseren allgemeinen Informationen und unseren Reisebedingungen erhalten Sie alle wesentlichen Informationen 
vor Abschluss des Pauschalreisevertrages, und zwar:

n    Bestimmungsort(e) und Anzahl der Übernachtungen pro Bestimmungsort / Reiseroute
n    Transportmittel (Merkmale und Klasse)
n    Reisedatum und ungefähre Uhrzeiten der Hin- und Rückreise (Tagfahrten)
n    Unterkunft (Hauptunterkünfte namentlich, Lage und Merkmale)
n    Mahlzeiten
n    Besichtigungen, Ausflüge und Eintritte, die im Reisepreis inklusive sind
n    Die Sprache der zu erbringenden Leistungen
n    Name und Kontaktdaten des Reiseveranstalters
n    Reisepreis und sonstige Kosten, für die der Reisende ggfs. aufkommen muss
n    Zahlungsmodalitäten
n    Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung der Reise und spätester Zeitpunkt einer möglichen Absage durch den Reiseveranstalter
n    Einreisebestimmungen des Bestimmungslandes
n    Stornobedingungen für den Reisenden
n    Hinweis zum möglichen Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung inklusive Erstinformation (seit 23.02.2018 gesetzlich vorgeschrieben).
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Mobilitätshinweis
Inklusion und Barrierefreiheit

Auf unseren Reisen werden Transportmittel wie Flugzeuge (teilweise Kleinflugzeuge), Busse, Kleinbusse, Geländewagen, Schiffe und Boote genutzt. 
Die Übernachtungen erfolgen in verschiedenartigen Unterkünften, vom Zeltcamp bis zum 5-Sterne-Hotel. Da wir weder im öffentlichen Raum noch 
bei den Transportmitteln und Unterkünften eine durchgängige Barrierefreiheit garantieren können, sind unsere Reisen für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität und anderen Behinderungen oder Handicaps im Allgemeinen nicht oder nur bedingt geeignet.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Fahrer, Reiseleiter, Driver-Guides und örtlichen Führer neben ihren eigentlichen Aufgaben keine zusätzlichen 
Assistenzaufgaben übernehmen können. In Begleitung einer Person, die Sie unterstützt, sind jedoch einzelne Reisen aus unserem Programm durch-
aus möglich. In jedem Fall ist es wichtig, dass Sie uns über Ihre eingeschränkte Mobilität im Vorfeld Ihrer Reisebuchung informieren. 

Gerne beraten wir Sie in unseren jeweiligen Abteilungen und zur gewünschten Reise ganz individuell.

Kontaktdaten für Flugpassagiere
Aufgrund einer neuen Bestimmung der „International Air Transport Association“ (IATA Resolution 830d) ist es seit Juni 2019 erforderlich, dass wir Ihre 
Kontaktdaten (Mobil-Tel.-Nr. und/oder E-Mail-Adresse) in die Flugbuchung eintragen. Im Falle von Flugplanänderungen und Flugunregelmäßigkei-
ten (wie z.B. witterungsbedingte Verspätungen) erhalten Sie dadurch automatische Benachrichtigungen per SMS und/oder per E-Mail. Eine weitere 
Nutzung oder Verwendung dieser Daten erfolgt nicht.


